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reparatur im Plenum. in der Zielgerade der Parlamentsperiode 
hat das Plenum des eU-Parlaments am 3.4. den zwischen rat 
und eP ausgehandelten Kompromiss zum emissionshandel (ets) 
für die Luftfahrt nun doch angenommen. Und das, nachdem am 
19.3. der Umweltausschuss (eNVi) die im trilog erreichte eini-
gung in erster Lesung zwischen rat und eP überraschend abge-
lehnt hatte.

„good news from Brussels“ – Planungssicherheit für luft-
fahrt. „das sind gute Nachrichten aus Brüssel“, freut sich Ste-
phan Schwarzer, WKÖ-abteilungsleiter für Umwelt- und ener-
giepolitik über diesen schwenk zur Vernunft. „die österreichi-
sche und die europäische Luftfahrt brauchen Planungssicher-
heit. diese ist nun klar hergestellt, bis 2016 bleiben die dritt-
staatenflüge aus dem emissionshandel ausgenommen“. 

es geht um Jobs. schließlich gehe es um einen sektor mit eU-
weit 5,1 Millionen arbeitsplätzen, die durch die überraschende 
ablehnung des Kompromisses im Umweltausschuss gefährdet 
gewesen wären. „Und auch dem Klimaschutz würde ein Bären-
dienst erwiesen, wenn sich europa mit überzogenen regelun-
gen für die eigene Wirtschaft global weiter isoliert“, schlussfol-
gert Schwarzer.

Bis 2016 Klarheit & keine sanktionen der Drittstaaten. Mit 
dem Plenumsbeschluss vom 3.4. hat die weltweite Luftfahrtor-
ganisation icaO nun Zeit für ein weltweites Luftfahrt-Klima-
schutzregime bis 2016. „angedrohte retorsionsmaßnahmen ge-
gen eU-fluglinien sollten bis zu diesem Zeitpunkt vom tisch 
sein“, hofft Schwarzer. 

schieflage für eU-Fluglinien bleibt. „aber der Wettbewerbs-
nachteil für die eU-fluglinien bleibt bei den weiterhin emissions-
handelspflichtigen innereuropäischen flügen bestehen: erstens, 
weil die eU-fluglinien einen höheren anteil an den europa-flü-
gen haben, zweitens, weil die drittstaatenfluglinien auch bei der 
abrechnung dieser flüge nicht lückenlos mitmachen“, stellt 
Schwarzer die für die eU-Luftfahrt weiterhin aufrechte Belas-
tung in den raum: „dies wäre nur durch eine vollständige ausset-
zung des ets bis zu einem weltweiten Klimaschutzregime der 
icaO zu vermeiden gewesen“, betont schwarzer.

Umweltausschuss-Votum kurioser Patt. die schon im März er-
reichte einigung zwischen den Verhandlern von rat und Parla-
ment war am 19.3. vom Umweltausschuss durch ein Patt von 
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29:29 stimmen gesprengt worden. für handballmatches mag 
ein ergebnis 29:29 spannend klingen – in diesem Zusammen-
hang bedeutet es die Blockade einer notwendigen schutzmaß-
nahme für eine wichtige europäische Branche, die nur mit Zu-
stimmung des Parlaments in Kraft gesetzt werden kann. das Ple-
num im april hat mit seinem klaren Votum für den Kompromiss 
hier wieder – aus sicht der Luftfahrt gottseidank – rechtssi-
cherheit hergestellt.

auch kurios: aus richtlinie ward Verordnung. Während vor 
und während der triloge von einer Änderung der emissionshan-
delsrichtlinie die rede war, tauchte als Vorlage für die (vorerst) 
gescheiterte einigung im Umweltausschuss des eP plötzlich der 
terminus „regulation“, also Verordnung zur Änderung der ets-
richtlinie auf. 

wie geht’s 2016 weiter? darüber lässt sich auf Basis des VO-
textes nur mutmaßen. Möglich wäre die – auch dann nur theo-
retische – rückkehr zum vollen Geltungsbereich für drittstaa-
tenflüge im eU-ets oder auch der im vorliegenden dossier von 
der eK vorgeschlagene „airspace approach“, das heißt die dritt-
staatenflüge zählen nur innerhalb des eU-territoriums. 

ZuSäTZLich im EndErgEbniS EnThaLTEn:
■   terminliche Lockerung bei der abgabe der Zertifikate  

für 2013
■   ausnahme für nichtgewerbliche Luftfahrzeugbetreiber bis 

2020 mit emissionen von weniger als 1.000 tonnen cO2 

-Äquivalenten pro Jahr
■   tool für Kleinemittenten unter 25.000 tonnen p.a. für die 

emissionsermittlung sowie noch weitere Vereinfachungen 
für nichtgewerbliche Betreiber

■   ausnahme vom eU-ets-Luftfahrt für eU-Gebiete in äußers-
ter randlage gemäß artikel 349 aeUV (zB kanarische inseln, 
Madeira, azoren, etc)

■   andeutung einer – allerdings politisch nicht durchsetzbaren 
– Zweckbindung der einkünfte aus der mitgliedstaatlichen 
auktionierung von ets-Luftfahrt-Zertifikaten.� ■�■�■
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